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K,:reisordnungsbehörden in eigener Zuständigkeit. 
Uber den Antrag ist innerhalb von drei Monaten 
nach Antragstellung zu entscheiden." 

21 .  § 1 8  a wird § 18 .  

22 .  § 1 9  wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 Satz 1 werden nach der Angabe ,,§ 6 "  
die Wörter "in Verbindung mit § 1 2 "  eingefügt. 

b) In Absatz 5 werden nach den Wörtern "für den 
die" die Wörter "erstmalige Erteilung einer" ein
gefügt. 

c) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

,,(6) Ungeachtet einer Änderung der Rechtsform 
oder Bezeichnung eines Unternehmens gelten er
teilte Genehmigungen für Notfallrettung und 
Krankentransport im Rahmen der betrieblichen 
Ersten Hilfe fort, wenn diese Unternehmen ihre 
Aufgaben und ihren Betriebsbereich unverändert 
beibehalten." 

23 .  In § 2 1  Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort 
"Krankenkassen" die Wörter " ,  die Verbände des 
Krankentransportgewerbes " eingefügt sowie die 
Wörter "zuständigen Arbeitnehmerorganisationen" 
durch die Wörter "Spitzenorganisationen der zustän
digen Gewerkschaften" ersetzt. 

24. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 Satz 2 wird Nummer 6 wie folgt ge
fasst: 

,,6 . den Unternehmer für Zwecke der Prüfung 
nach § 27 verpflichten, die Beförderungsaufträge 
und deren Abwicklung zu erfassen, die Aufzeich
nungen auf bestimmte Zeit aufzubewahren und 
zum Zweck der Bedarfsplanung unter Beachtung 
des § 7 a  sowie nach Maßgabe des § 1 2  Absatz 1 
Satz 3 und 4 weitere Daten zu übermitteln." 

b) In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort "vier" durch das 
Wort "fünf" ersetzt. 

2 5 .  In § 23 Absatz 4 Buchstabe a werden die Wörter 
"Rettungsassistent oder Rettungsassistentin" durch 
die Wörter "Rettungsassistentin oder Rettungsassis
tent beziehungsweise Notfallsanitäterin oder Not
fallsanitäter" ersetzt. 

26. In § 25 Absatz 1 und in § 28 Absatz 1 Nummer 1 
wird jeweils die Angabe " 1 8 "  durch die Angabe " 17 " 
ersetzt. 

27. § 28 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Buchstabe a wird die Angabe "Abs." durch das 
Wort "Absatz" ersetzt. 

b) Buchstabe b wird aufgehoben. 

c) Buchstabe c wird Buchstabe b und die Angabe 
, ,§  5 Absatz 4" wird durch die Angabe , ,§  5 Ab
sa tz 3 "  ersetzt. 

28 .  § 29 wird wie folgt gefasst: 

, , § 29 
Übergangsregelung 

(1)  "Ist ein Unternehmen am 1. April 2015  im Besitz 
einer gültigen Genehmigung nach § 17, darf es von 
dieser Genehmigung bis zu deren Ablauf oder Wider
ruf, längstens jedoch fünf Jahre nach dem vorge
nannten Datum, Gebrauch machen. Dies gilt nur für 
solche Unternehmen, die am 1. April 2 0 1 5  Fahrzeuge 
zum Krankentransport betrieben haben. 

(2) Führt ein Unternehmen am 1. April 2015  Leis
tungen im Sinne von § 2 Absatz 5 durch, ist eine Ge
nehmigung nach § 17 innerhalb von sechs Monaten 
nach diesem Zeitpunkt zu beantragen. § 19 Absatz 4 
findet keine Anwendung." 

29 .  § 3 1  wird § 30 .  

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach derVerkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 25 .  März 2015  

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Für die Ministerpräsidentin 
Die Ministerin 

für Schule und Weiterbildung 

(L. S.) Sylvia L ö h r  m a n  n 
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Der Finanzminister 
zugleich für 

den Minister für Arbeit, Integration und Soziales 

Dr. N orbert W a l  t e r - B o r  j a n s  

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk 
zugleich für den 

Minister für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr 

Garrelt D u i n 

Für den Minister 
für Inneres und Kommunales 

Der Justizminister 

Thomas K u t s c h a t  y 

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 

Barbara S t e f f e n s 

- Gv. NRW 2015  S. 305 

Elftes Gesetz zur Änderung 
des Schulgesetzes für das Land 

Nordrhein -Westfalen 
(11. Schulrechtsänderungsgesetz) 

Vom 25. März 2015 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Elftes Gesetz zur Änderung 
des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

(11. Schulrechtsänderungsgesetz) 

Artikel 1 
Änderung des Schulgesetzes NRW 

Das Schulgesetz NRW vom 1 5 .  Februar 2005 (GV. NRW 
S. 102) ,  das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. 
Juni 2014  (Gv. NRW S. 336) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. § 26 Absatz 6 Satz 2 wird durch die folgenden Sätze 
ersetzt: 

"An Bekenntnisschulen müssen 

1. die Schulleiterin oder der Schulleiter und 

2 .  die übrigen Lehrerinnen und Lehrer dem betref-
fenden Bekenntnis angehören. 

Sie müssen bereit sein, im Sinne von Absatz 3 Satz 1 
an diesen Schulen zu unterrichten und zu erziehen. 
Zur Sicherung des Unterrichts sind Ausnahmen von 
Satz 2 Nummer 2 zulässig." 

2 .  § 27 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

, , (3) Ein Schulträger wandelt eine bestehende Grund
schule in eine andere Schulart um, wenn 
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1. 

a) die Eltern eines Zehntels der Schülerinnen und 
Schüler der Schule dies beantragen oder 

b) der Schulträger im Rahmen seiner Schulent
wicklungsplanung (§ 80) beschließt, ein Abstim
mungsverfahren durchzuführen 

und 

2. die Eltern von mehr als der Hälfte der Schülerin
nen und Schüler sich anschließend in einem Ab
stimmungsverfahren dafür entscheiden. 

Verfahren nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b können 
erst nach drei Jahren erneut durchgeführt werden." 

3. § 28 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

, , (2) Ein Schulträger wandelt eine bestehende Be
kenntnishauptschule in eine Gemeinschaftshaupt
schule um, wenn 

1 .  

a) die Eltern eines Zehntels der Schülerinnen und 
Schüler der Schule dies beantragen oder 

b) der Schulträger im Rahmen seiner Schulent
wicklungsplanung (§ 80) beschließt, ein Abstim
m ungsverfahren durchzuführen 

und 

2 .  die Eltern eines Drittels der Schülerinnen und 
Schüler sich anschließend in einem Abstimmungs
verfahren dafür entscheiden. 

Verfahren nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b können 
erst nach drei Jahren erneut durchgeführt werden." 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

(1)  Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

(2) Abweichend von § 5 Absatz 6 und § 6 Absatz 3 Satz 1 
der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der 
Schulart von Grundschulen und Hauptschulen vom 
8. März 1968 (GV. NRW. S .  44), die zuletzt durch Verord
nung vom 13 .  November 2013  (GV. NRW. S. 641) geändert 
worden ist, ist bei der Umwandlung von Grundschulen 
in eine andere Schulart im Schuljahr 201512016  auch ein 
Verfahren möglich, bei dem der Stichtag der 2 5 .  August 
und das Ende der Antragsfrist der 1. September ist. 

Düsseldorf, den 25 .  März 2 0 1 5  

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Für die Ministerpräsidentin 
Die Ministerin 

für Schule und Weiterbildung 
zugleich in eigener Ressortzuständigkeit 

(L. S.) Sylvia L ö h r m a n n  

Der Finanzminister 
zugleich für den 

Minister für Arbeit, Integration und Soziales 

Dr. Norbert W a l  t e r - B o r  j a  n s 

Für den Minister 
für Inneres und Kommunales 

Der Justizminister 

Thomas K u t s c h a t  y 

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport 

Ute S c  h ä f e r 

- GV. NRW. 2 0 1 5  S. 309 
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Gesetz 
zur Durchführung der Marktüberwachung 

harmonisierter Bauprodukte 
in Nordrhein-Westfalen 

und zur Änderung der Verordnung über 
Zuständigkeiten nach dem Energieeinsparungs

gesetz, dem Bauproduktengesetz 
und der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 

Vom 25. März 2015 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Durchführung der Marktüberwachung 

harmo�.isierter Bauprodukte in Nordrhein-Westfalen 
und zur Anderung der Verordnung über Zuständigkeiten 

nach dem Energieeinsparungsgesetz, 
dem Bauproduktengesetz 

und der Verordnung (EG) Nr. 76512008 

Artikel 1 
Gesetz 

zur Durchführung der Marktüberwachung 
harmonisierter Bauprodukte in Nordrhein-Westfalen 

(MÜBaupG NRW) 

§ 1 
Marktüberwachungsbehörden 

Marktüberwachungsbehörden sind 

1. das für das Bauen zuständige Ministerium als oberste 
Marktüberwachungsbehörde, 

2 .  die Bezirksregierung D üsseldorf als untere Markt
überwachungsbehörde und 

3 .  das Deutsche Institut für Bautechnik als gemeinsame 
Marktüberwachungs behörde. 

§ 2 
Aufgaben und Befugnisse der 
Marktüberwachungsbehörden 

(1 )  Die Marktüberwachungsbehörden nehmen die Auf
gaben nach 

1. Kapitel III der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Eu
ropäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 
über die Vorschriften für die Akkreditierung und 
Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Ver
marktung von Produkten und zur Aufhebung der Ver
ordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABI. L 2 1 8  vom 
13 .8 .  2008 ,  S. 30) hinsichtlich der Bauprodukte, die 
nach der Verordnung (EU) Nr. 30512 0 1 1  des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 9. März 2 0 1 1  zur 
Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Ver
marktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der 
Richtlinie 89/106/EWG des Rates (EU-Bauprodukten
verordnung, ABI. L 88 vom 4.4.  2 0 1 1 ,  S. 5) in Verkehr 
gebracht und gehandelt werden dürfen, 

2. dem Produkt sicherheits gesetz vom 8. November 2 0 1 1  
(BGBI. I S.  2 17 8 ,  2 17 9; 2012  I S.  1 3 1 )  in der jeweils 
geltenden Fassung, soweit es nach dem Bauproduk
tengesetz vom 5. Dezember 2012  (BGBI. I S. 2449, 
2450) in der jeweils geltenden Fassung auf die Markt
überwachung Anwendung findet, 

3 .  der EU-Bauproduktenverordnung und 

4. dem Bauproduktengesetz 

wahr. Für die Aufsicht über die gemeinsame Marktüber
wachungsbehörde gilt Artikel 5 des Abkommens über 
das Deutsche Institut für Bautechnik. 

(2) Den Marktüberwachungsbehörden stehen die sich 
aus den Vorschriften nach Absatz 1 Satz 1 ergebenden 
Befugnisse zu. 


	Nordrhein-Westfalen Gesetz- und Verordnungsblatt, Jahr: 15, Nr.: 16

